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Merkblatt zu Pflichtangaben in einer Rechnung 
 
 

Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten (§ 14 Abs. 4 S.1 UStG): 
 
1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des 

Leistungsempfängers, 
 
2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom 

Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 
 
3. das Ausstellungsdatum, 
 
4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der 

Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer), 
 
5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den 

Umfang und die Art der sonstigen Leistung, 
 
6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; Bei Anzahlungen den Zeitpunkt der 

Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der Zeitpunkt der 
Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt, 

 
7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung 

oder sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie 
nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist, 

 
8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Fall 

einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine 
Steuerbefreiung gilt, 

 
9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des 

Leistungsempfängers und 
 
10. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch einen von 

ihm beauftragten Dritten die Angabe "Gutschrift". 
 
 
Rechnungen über Kleinbeträge (§ 33 UStDV): 
 
Kleinbetragsrechnungen sind Rechnungen, deren Gesamtbetrag (inkl. USt) 250 Euro nicht übersteigt. 
Es genügt, wenn eine Kleinbetragsrechnung folgende Angaben enthält: 
 
1. den vollständigen Namen und die vollständige Adresse des leistenden Unternehmers, 

 
2. das Ausstellungsdatum 

 
3. die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen 

Leistung und 
 
4. das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in 

einer Summe sowie den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen 
Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. 
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Fahrausweise als Rechnungen (§ 34 UStDV) 
 
Fahrausweise, die für die Beförderung von Personen ausgegeben werden, gelten als Rechnungen im 
Sinne des § 14 UStG, wenn sie mindestens die folgenden Angaben enthalten: 
 
1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Unternehmers, der die 

Beförderungsleistung ausführt.  
 
2. das Ausstellungsdatum 
 
3. das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer Summe 
 
4. den anzuwendenden Steuersatz, wenn die Beförderungsleistung nicht dem ermäßigten Steuersatz 

nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG unterliegt und 
 
5. im Fall der Anwendung des § 26 Abs. 3 UStG einen Hinweis auf die grenzüberschreitende 

Beförderung von Personen im Luftverkehr. 
 
Auf Fahrausweisen der Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, kann an Stelle des 
Steuersatzes die Tarifentfernung angegeben werden. 
 
Fahrausweise für eine grenzüberschreitende Beförderung im Personenverkehr und im internationalen 
Eisenbahn-Personenverkehr gelten nur dann als Rechnung im Sinne des § 14 UStG, wenn eine 
Bescheinigung des Beförderungsunternehmers oder seines Beauftragten darüber vorliegt, welcher 
Anteil des Beförderungspreises auf die Strecke im Inland entfällt. In der Bescheinigung ist der 
Steuersatz anzugeben, der auf den auf das Inland entfallenden Teil der Beförderungsleistung 
anzuwenden ist. 
 
 
 
W I C H T I G 
 
Sofern Rechnungen nicht alle o.g. Pflichtbestandteile enthalten, ist ein Vorsteuerabzug im Rahmen der 
Finanzbuchhaltung nicht zulässig. Erst im Zeitpunkt des Vorhandenseins aller Pflichtbestandteile – bei 
Vorlage der berichtigten Rechnung oder ergänzenden Dokumenten – ist die Vorsteuer abzugsfähig.  
Eine entsprechende Korrektur der Rechnung sollte somit zeitnah in die Wege geleitet werden.  Es ist 
davon auszugehen, dass eventuelle Betriebsprüfungen Rechnungen genauestens überprüfen und bei 
fehlenden Daten den Vorsteuerabzug verwehren werden. Eine Heilung des Mangels kann unter 
Umständen mit Zinskosten verbunden sein. 
 


